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gegebenenfalls auch um die Zah-
lungsnachverfolgung. Sie als Pra-
xisinhaber muss das nicht mehr 
beschäftigen, Sie haben zu diesem 

Zeitpunkt längst Ihr Honorar auf 
dem Praxiskonto. Das sorgt für Li-
quidität und reduziert den adminis-
trativen Aufwand in Ihrer Praxis 
enorm.  
Factoring kann also helfen, den Fi-
nanzfluss in der Praxis sicherzu-
stellen. Doch setzt dieses Tool na-
türlich erst an, wenn Sie die Behand-
lung bereits abgeschlossen haben. 
Das kann dauern. Wäre es nicht 
sinnvoll, den Honorarfluss bereits 
prospektiv steuern zu können? Was 
für Unternehmen der freien Wirt-
schaft, für Dienstleistungsunter-
nehmen, tägliche Praxis ist, ge-
staltet sich in der zahnärztlichen 
Praxis schwierig: Die Rede ist von 
Ratenzahlung. Aber – muss es 
wirklich schwierig sein? Lassen 
Sie uns genauer hinsehen.

Die Individualvereinbarung
Das (vermeintlich) einfachste für 
Pa tient und Praxis wäre ja, die ge-
mäß Behandlungsplanung und ent-
sprechendem Kostenvoranschlag 
zu erwartende Gesamtsumme linear
auf x-Monate zu verteilen, sodass 
die Patienten gleichbleibende Raten 
„abstottern“. Das Problem dabei: 
Gemäß § 10 GOZ wird die „Vergü-
tung fällig, wenn dem Zahlungs-
pflichtigen eine dieser Verordnung 
entsprechende Rechnung nach der 
Anlage 2 erteilt worden ist.“ 

Eine einseitige Festsetzung von 
Vorauszahlungen ist daher nicht 
möglich. Ohne eine rechtskonforme
Vereinbarung mit dem Patienten 
muss dieser also für jede (erbrachte) 
(Teil-)Leistung eine Rechnung er-
halten. Die Praxis und der Patient 
müssen dann im Nachgang eine 
Stundung (Teilzahlung) für jede ein-
zelne Rechnung ausmachen. Kom-
pliziert. 
Übrigens: Je nach der Ausgestal-
tung solcher Vereinbarungen wird 
man sicherheitshalber auch einen 
Blick in das „Kreditwesengesetz“ 
(KWG) werfen müssen. Darüber hi-
naus befand das Oberlandesgericht 
Hamm in einem Urteil (AZ.: I–4 U 
145/16), dass vorgefertigte Verein-
barungen, also AGB, zur Voraus-/
Ratenzahlung unzulässig seien. 
Was also nun?
RA Stephan Gierthmühlen, BDK-
Geschäftsführer, führt hierzu aus: 
„Das Urteil des OLG Hamm bezog 
sich allein und ausschließlich auf 
die Vereinbarung von Ratenzahlun-
gen und Vorschüssen durch Allge-
meine Geschäftsbedingungen. Die 
Vereinbarung von Vorschüssen im 
Rahmen von Individualvereinbarun-
gen hat der Senat in der mündli-
chen Verhandlung ebenso wenig 
ausgeschlossen wie eine schrift-
liche Fixierung dieser Individualver-
einbarung.“ 

Dass die rechtlichen Ansprüche an 
eine solche Individualvereinbarung 
recht hoch, deren Umsetzung fall-
strickreich sein kann, wurde in der 
Fachpresse ebenso bereits erörtert. 

Festzuhalten ist sicher: Es entsteht 
ein enormer (zusätzlicher) Verwal-
tungsaufwand, Kosten und Nutzen 
einer solchen Vereinbarung sind 
deshalb in jedem Fall kritisch zu 
prüfen. 

Ratenzahlung – behandlungs-
basiert und (rechts)sicher!
Tatsächlich gibt es nun seit Mitte 
2022 seitens der ABZ das Angebot 
der behandlungsbasierten Raten-
zahlung, und zwar für alle privat ab-
zurechnenden Leistungen der kie-

ferorthopädischen Praxis: Eigen-
anteil bei GKV-Versicherten Patienten,
GOZ-, AVL- sowie Alignerleistungen. 
Das Vorgehen ist dabei denkbar 
einfach: Die Praxis stellt eine Rech-
nung an den Patienten, das Fac-
toringunternehmen übernimmt die 
Forderung, bezahlt die Rechnung 
an die Praxis aus (innerhalb weniger 
Stunden) und bietet einen 100%igen 
Ausfallschutz. Den administrativen 
Aufwand, die Rechnungen zu einer 

Ratenzahlung zu bündeln und ge-
genüber den Patienten einzufordern,
übernimmt das Unternehmen. 
Die Vorteile liegen hierbei klar auf 
der Hand:

• Schnelle Verfügbarkeit der liqui-
den Mittel

• Reduzierung des Administrations-
aufwandes in der Praxis 

• Sicherheit durch Ausfallschutz.
Für die Patienten bietet die Raten-
zahlungsmöglichkeit ganz klar die 
Option, eine (vielleicht aktuell schwer
zu stemmende) Investition länger-
fristig zu verteilen – und das absolut 
zins- und gebührenfrei. Patient und 
Praxis erhalten Planungssicherheit –
und Handlungsspielraum. Dass Sie 
Ihrem Patienten hier einen erhebli-

chen Mehrwert bieten können, kann 
künftig zum USP Ihrer Praxis wer-
den – und Sie gegenüber den Kol-
legen abheben.

Rechtssichere KFO-Ratenzahlung

„Factoring kann […] 
helfen, den Finanz-
fluss in der Praxis 
sicherzustellen.“

„Für die Patienten bietet die Ratenzahlungs-
möglichkeit ganz klar die Option, eine […] 
Investition längerfristig zu verteilen – und das 
absolut zins- und gebührenfrei.“

„Gerade jetzt ist es wichtig, die Liquidität 
der Praxis zu sichern – denn auch die (Energie-)
Kosten der Praxis steigen, Inflationsausgleichs-
zahlungen sollen und wollen vorgenommen 
werden.“

Einladung 

SEA LOVE KFO 2023 – Der KFO-Kon-
gress am Tegernsee, 21.–23. April 
2023, Rottach-Egern am Tegernsee  

Nach der erfolgreichen Premiere der 
neuen KFO-Fortbildung im Mai 2022,
findet die Fortsetzung 2023 in einer 
neuen Location statt. Wir bleiben am 
Tegernsee, allerdings geht es dieses
Mal nach Rottach-Egern: Das 5-Sterne
Elegant Nature Resort Althoff See-
hotel Überfahrt bietet feinste Mee-
tingräume mit Seeblick und einen 
genialen Rundumblick auf alle Top- 
Themen und Trends in der Kiefer-
orthopädie, dazu leisen Luxus mit 
traumhaftem Spa und unvergleich-
lichem Alpenpanorama. .  

Mehr erfahren
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Ist Ihr Interesse geweckt? Ihr individuelles Angebot

erstellt Ihr persönlicher Kundenbetreuer gerne!Experts in Orthodontics
GC Orthodontics Europe GmbH

www.gcorthodontics.eu
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